
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 84 NBAUO (2012) 
 
Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 143. 
 
Hinweis auf den Bußgeldtatbestand: Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften können als Ordnungswidrigkeit gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 € geahndet werden. 
 
1. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind oberhalb des 2. Geschosses nicht zulässig.  
 
2. Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist gem. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO dort zu versickern.  
 

 HINWEISE 
 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffäl-
lige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbei-
ten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren 
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.  

 
3. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vermeidungsgrundsätze des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei der Realisierung der Planung zu beachten. Um die 

Verletzung und Tötung von Individuen sicher auszuschließen, sind die Entfernung von Sträuchern und Gehölzen, Bau- und Abbrucharbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden so-
wie vergleichbare Maßnahmen nur außerhalb der Reproduktionsphase der Vögel und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse durchzuführen (d. h. nicht vom 1. März  
bis 30. September). Unmittelbar vor den Baumfällarbeiten sind die zu beseitigenden Baume auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausquartiers-
potential zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Auf eine starke nächtliche Beleuchtung der Baustellen ist ebenso zu verzichten wie auf Lichtein-
träge, die über die Beleuchtung der auf den Wohngrundstücken vorhandenen versiegelten Flächen hinausgehen. 

 
4. Die für die Festsetzung von Lärmpegelbereichen (LPB) erforderliche einschlägigen DIN Normen können bei der Stadt Lohne im Bauamt zu den Geschäftszeiten eingesehen werden. 

 
5. Von der Landesstraße 845 und der Landesstraße 846 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keiner-

lei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 
 

6. Während der Bauarbeiten sind Schutzmaßnahmen gemäß Ras-LP4 und DIN 18920 „Regelungen zum Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen“ vorzusehen. 

 
7. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 143 verlieren die bisherigen Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 11, Nr. 22, Nr. 43, Nr. 47, Nr. 47A und Nr. 73, in deren Teilbereichen 

bzw. vollständig ihre Gültigkeit; stattdessen gelten hier fortan die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 143. 

I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB (2004) UND BAUNVO (1990) 
 
1. Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB auf 500 m² festgesetzt. 
 
2. Im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) sind in Wohngebäuden je Einzelhaus höchstens 2 Wohnungen zulässig; je Doppelhaushälfte oder Erschließungseinheit innerhalb 

einer Hausgruppe ist jedoch nur 1 Wohnung zulässig. Im allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) ist je Wohngebäude nur 1 Wohnung zulässig. Auf Grundstücken, die vor In-
krafttreten des vorliegenden Bebauungsplans kleiner als 500 m² waren, ist höchstens 1 Wohnung je Wohngebäude zulässig (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6). 

 
3. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und angrenzender öffentlicher Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze gem. § 

12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zulässig.  
 
4. In den allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1, WA 2) werden für Flachdächer (Dächer mit einer Dachneigung kleiner/gleich 10 Grad) eine maximale Höhe von 6,50 m 

und für Pultdächer eine maximale Höhe von 7,50 m für die Oberkanten der Gebäude festgesetzt (gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Der untere Bezugspunkt für Traufhö-
hen und Oberkanten der Gebäude ist die Fahrbahnoberkante im Bereich der Fahrbahnmitte der nächstgelegenen Erschließungsstraße. Als oberer Bezugspunkt für die 
Traufhöhe gilt die Schnittkante zwischen den Außenflächen der Gebäudeaußenwand und den Außenflächen der oberen Dachhaut der Hauptdachflächen (gem. § 16 
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO). Dachgauben sowie zwei Frontspieße je Wohngebäude sind von der Traufhöhenfestsetzung ausgenommen. Anlagen 
des Emissionsschutzes und untergeordnete Nebenanlagen (z.B. Schornsteine, Antennen) sind von Höhenbegrenzungen ausgenommen. 

 
5. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, sind in den als Lärmpegelbereich (LPB) gekennzeichneten Flächen gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 24 BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Außenbauteile (Fenster, Wand, Dachschrägen) müssen mindestens folgenden 
Anforderungen nach DIN 4109 Entwurf (Ausgabe Oktober 2006, Tabelle 10) hinsichtlich der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm genügen: 
 

  
 
Der Nachweis der erforderlichen resultierenden Standard-Schallpegeldifferenz (erf. DnT,w in dB) ist auf der Grundlage der als Technische Baubestimmung  
bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 Entwurf (Ausgabe Oktober 2006) und Beiblatt zur DIN 4109 zu führen.  
 
Für Schlafräume und Kinderzimmer in den Lärmpegelbereichen III – V ohne straßenabgewandte Fenster sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubauen. Die erfor-
derlichen resultierenden Standard-Schallpegeldifferenzen müssen auch unter Berücksichtigung der Lüftungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Belüftung über die 
lärmabgewandte Fassadenseite zu ermöglichen. 
 
Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Freisitze, dürfen nicht an der Hausseite (Nordfassade zur L845 bzw. Ostfassade zur L846) angeordnet werden, die dem
vollen Schalleinfall unterliegen, oder müssen durch bauliche Maßnahmen (z.B. 1,80 m hohe Wand) vor den Einwirkungen infolge des Straßenverkehrslärms abgeschirmt 
werden. Bauliche Anlagen sind in diesem Fall Umfassungswände am Rand der Außenwohnbereiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas, Mauerwerk oder Holz in einer Höhe 
von mindestens 1,80 m. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden und der Haltekonstruktion fugendicht aus-
geführt werden. 
 
Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden im verlärmten Bereich der Vechtaer Straße (L 845), ist eine Minderung der maßgeblichen Außenlärmpegel durch die Anord-
nung von schutzbedürftigen Räumen (Wohn- und Schlafräume) auf die lärmabgewandten Südseiten bis zu 10 dB(A) und auf die seitlichen West- und Ostseiten bis zu  
3 dB(A) zulässig. Auch bei Anordnung der Außenwohnbereiche auf die o.a. lärmabgewandten Bereiche sind entsprechende Pegelminderungen zulässig. 
  
Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden im verlärmten Bereich des Bergwegs  (L 846), ist eine Minderung der maßgeblichen Außenlärmpegel durch die Anordnung 
von schutzbedürftigen Räumen (Wohn- und Schlafräume) auf die lärmabgewandten Westseiten bis zu 10 dB(A) und auf die seitlichen Nord- und Südseiten bis zu  
3 dB(A) zulässig. Auch bei Anordnung der Außenwohnbereiche auf die o.a. lärmabgewandten Bereiche sind entsprechende Pegelminderungen zulässig. 
 

6. Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei natürlichem Abgang der Bäume oder einer widerrechtlichen Beseitigung ist 
eine entsprechende Ersatzpflanzung in der nächsten Pflanzperiode vorzunehmen. Im Radius von 5,00 m. ausgehend von der Stammmitte der Einzelbäume, sind Versie-
gelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).  

 
7. Auf den festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 b 

BauGB ist die vorhandene Bepflanzung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei natürlichem Abgang der Bepflanzungen bzw. der Bäume und Sträucher oder einer wi-
derrechtlichen Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung in der nächsten Pflanzperiode vorzunehmen. Im Abstand von 5,00 m zu dieser Fläche sind Versiege-
lungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 

 
8. Auf den öffentlichen Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB sind Gehölzanpflanzungen mit standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen sowie die Anlage von 

maximal 2,50 m breiten Wegen mit wassergebundener Decke zulässig. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. Düngemittel und Pestizide dürfen auf der ge-
samten Fläche nicht eingesetzt werden.  


